
 

Bewerbungsformular zur Aufnahme in die Vorschlagsliste für das Schöffenamt 
 
 
 
An die  
Samtgemeinde Schwarmstedt 
Frau Wölfel 
Am Markt 1 
29690 Schwarmstedt 
 
 
 

Schöffenwahl für die Amtsperiode 2024 bis 2028 
Angabe der notwendigen Daten, Einverständniserklärung und Versicherung nach  

§ 44a Deutsches Richtergesetz (DRiG) 

 
 
Ich beantrage die Aufnahme in die Vorschlagsliste für die Wahl einer Schöffin/eines Schöffen. 
 
Angaben zur Person* 
Name, ggf. Geburtsname (bei Abweichung) 

 
Vorname(n) 

 
Geburtsort  

 
Geburtsdatum Staatsangehörigkeit 

 

deutsch 

Beruf (bei Mitarbeiter*innen im öffentlichen Dienst auch Angabe der Tätigkeit) 

 
Straß, /Hausnummer 

 
Postleitzahl 
 

29690 

Ort der Hauptwohnung 

Telefon (freiwillige Angabe) 

 
E-Mail (freiwillige Angabe) 

*Die gesetzlich notwendigen Daten werden veröffentlicht, wenn Sie vom Samtgemeinderat auf die 
Vorschlagsliste gewählt werden. Von Ihrer Anschrift wird nur der Wohnort mit PLZ, ggf. der Ortsteil, 
von Ihrem Geburtsdatum nur das Jahr veröffentlicht. 

 
 
Bitte kreuzen Sie die nachfolgenden Aussagen an, die auf Sie zutreffen: 
Die Angaben sind freiwillig - eine Überprüfung durch das Gericht ist im Falle einer Wahl aber zulässig. 

 
 Ich bin in den letzten 10 Jahren nicht zu einer Freiheitsstrafe (auch nicht auf Bewährung) 

von mehr als 6 Monaten verurteilt worden. 
 
 Gegen mich läuft kein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen eines Verbrechens oder 

einer sonstigen Straftat, das zum Verlust des Rechts zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
führen kann. 

 
 Ich verfüge über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache, um das Amt eines 

Schöffen/einer Schöffin wahrnehmen zu können.  
 
 Ich fühle mich den gesundheitlichen Anforderungen einer mehrstündigen/mehrtägigen bzw. 

über mehrere Wochen/Monate andauernden Hauptverhandlung in Strafsachen 
gewachsen.  

 



 

 Ich war nie hauptamtlich oder inoffiziell Mitarbeiter/in des Staatssicherheitsdienstes der 
DDR. 

 
 Ich befinde mich nicht in der Insolvenz und habe auch keine eidesstattliche Versicherung 

über mein Vermögen abgegeben. 
 
 Ich war bereits als ehrenamtlicher Schöffe/ehrenamtliche Schöffin tätig.  

 
Ich begründe die Bewerbung für das Amt wie folgt (freiwillige Angabe): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Für den Fall meiner Wahl bevorzuge ich das Schöffenamt 

 am Amtsgericht     am Landgericht 

 als Hauptschöffin/Hauptschöffe  Ersatzschöffin/Ersatzschöffe 

Ich weiß, dass der Schöffenwahlausschuss an meine Wünsche nicht gebunden ist. 

 
 
Ich bin einverstanden, dass auch die freiwilligen Daten an den Samtgemeinderat und den 
Schöffenwahlausschuss weitergegeben werden. Die Übermittlung darf nur zum Zweck der 
Schöffenwahl erfolgen. 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 

(Ort, Datum, Unterschrift) 

 
  



 

Informationspflicht bei der Erhebung von personenbezogenen Daten nach 
Artikel 13 und 14 der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) 

 
Aufgabenbereich:  Schöffenwahl (Aufstellung der Vorschlagsliste) 
 
Verantwortlicher: 
Samtgemeinde Schwarmstedt 
Der Samtgemeindebürgermeister 
Am Markt 1 
29690 Schwarmstedt  
Telefon: 05071/809-63 
Fax: 0511/93 69 717 62 
Email: wahlen@schwarmstedt.de 
 
Zweck der Datenverarbeitung: 
Ihre personenbezogenen Daten werden zum Zwecke der Aufstellung der Schöffenvorschlagsliste für 
die Schöffenwahl erhoben.  
 
Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung: 
Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e EU-DSGVO i. V. m. § 3 
Niedersächsisches Datenschutzgesetz (NDSG) i.V.m. § 36 Gerichtsverfassungsgesetz.  
Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist durch Gesetz vorgeschrieben und besteht als 
rechtliche Verpflichtung.  
Freiwillig angegebene weitere Daten werden nach Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c EU-DSGVO erhoben. 
 
Empfänger/in der Daten: 

Intern: - Wahlamt  
- Samtgemeinderat (und Samtgemeindeausschuss) 

Extern: - Amtsgericht Walsrode 
- öffentliche Auslegung der Vorschlagsliste (für eine Woche, nur Familienname, 

Vornamen, ggf. Geburtsname, Geburtsjahr, Wohnort, Beruf) 

 
Dauer der Speicherung: 
Ihre Daten werden nach der Erhebung im Wahlamt der Samtgemeinde Schwarmstedt so lange 
gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für die Durchführung der 
Schöffenwahl erforderlich ist. 
 
Rechte der betroffenen Personen: 
Betroffene Personen, die die gesetzlichen und persönlichen Voraussetzungen erfüllen, haben folgende 
Rechte: 
- Recht auf Auskunft über die verarbeiteten personenbezogenen Daten (Art. 15 EU-DSGVO) 
- Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten (Art. 16 EU-DSGVO) 
- Recht auf Löschung oder Einschränkung der Datenverarbeitung bei unzulässiger 

Datenverarbeitung (Art. 17 und 18 EU-DSGVO) 
- Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 EU-DSGVO)  
- Recht auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung wegen besonderer Umstände (Art. 21 EU-

DSGVO) 
- Recht auf Beschwerde an die Aufsichtsbehörde bei Datenschutzverstößen (Art. 77 EU-DSGVO) 
- Recht auf Widerruf bei Einwilligungen (Art. 7 EU-DSGVO) 
- Recht auf Akteneinsicht nach den verfahrensrechtlichen Bestimmungen  
 
Widerrufsrecht bei Einwilligungen: 
Wenn Sie in die Verarbeitung durch die Samtgemeinde Schwarmstedt durch eine entsprechende 
Erklärung eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch 
diesen nicht berührt. 
 
Zuständige Aufsichtsbehörde: 
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen 
Prinzenstraße 5 
30159 Hannover  
Telefon: 0511/1204500 
Fax: 0511/1204599     

Datenschutzbeauftragter: 
Firma ITEBO GmbH  
Stüvestraße 26 
49076 Osnabrück  
Email: datenschutzbeauftragter@schwarmstedt.de 

mailto:datenschutzbeauftragter@schwarmstedt.de

